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Vergabe freiwilliger Zuschüsse bei der Stadtbücherei 

 
Die Zuschüsse, die die Stadtbücherei vergibt, beruhen grundlegend auf Vereinbarungen, die 
bereits vor mehr als 10 Jahren getroffen wurden. Da die Stadtbücherei derzeit keine neuen 
Zuschüsse auf Anträge gewährt, bestehen keine allgemeinen Richtlinien für die Erteilung von 
Zuschüssen.  
Die Stadtbücherei leistet Zuschüsse sowohl an die kirchlichen Büchereien St. Michael und 
St. Clemens als auch an den französischen Bücherbus und das bischöfliche Generalvikariat.  
 
Betriebskostenzuschüsse St. Clemens + St. Michael 

Die Büchereien St. Michael und St. Clemens werden unterstützt, da diese die 
Büchereiversorgung in den entsprechenden Stadtteilen übernehmen. Im Gegenzug dazu 
verpflichtet sich die Stadt laut Vertrag vom 21.01.1983 einen Zuschuss in Höhe von 78.600 € 
zu den Betriebskosten für St. Clemens zu leisten. Der Betriebskostenzuschuss für St. 
Michael beläuft sich laut Vertrag vom 30.12.2008 auf 5.653 €. Gesenkt wird der Zuschuss für 
St. Michael dadurch, dass St. Michael die Hälfte ihrer Gebühreneinnahmen an die 
Stadtbücherei abführt. 
 
Zuschüsse für Bücher und Medien der öffentlichen Volks- und Pfarrbüchereien 

Darüber hinaus fördert die Stadtbücherei die kirchlichen öffentlichen Büchereien im 
Stadtgebiet von Münster, da diese eine wichtige Funktion in der Medienversorgung der 
Bürger und Bürgerinnen wahrnehmen. Der jährliche Zuschuss in Höhe von 31.000 € ist  
zweckgebunden an die Beschaffung von Büchern und Medien und wird zentral an das 
bischöfliche Generalvikariat Münster ausgezahlt, welches die Verteilung der Gelder an die 
einzelnen kirchlichen Büchereien vornimmt. 
Die rechtliche Grundlage stellt ein jährlicher Beschluss vom Kulturausschuss, auf Antrag des 
bischöflichen Generalvikariats Münster, dar.  
Über einen jährlichen Bericht des Generalvikariats, in dem die Mittelverwendung 
nachgewiesen und die Aktivitäten der kirchlichen Büchereien dargestellt werden, kontrolliert 
die Stadt Münster ob die Zuwendung rechtmäßig und zweckgemäß verwendet wurde. 
 
Zuschüsse französischer Bücherbus 

Auch die Vereinbarung über die Förderung des französischen Bücherbusses mit dem Institut 
Francais besteht bereits langjährig. Die grundlegende Vereinbarung trafen die beiden 
Institutionen bereits im Jahr 1996.  
Im Laufe der Jahre wurde die Höhe des Zuschusses mehrmals angepasst. Im Moment 
beträgt der Gesamtförderbetrag der Stadt Münster 500 €. Den Förderbetrag teilen sich die 
Stadtbücherei und das Amt für Schule und Weiterbildung, die jeweils 250 € zahlen. 
Ziel der Bezuschussung ist die Förderung der Freundschaft und des kulturellen Austauschs 
zwischen Deutschland und Frankreich. 
 


